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BETREFF  Umsatzsteuer; 
  Erweiterung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers (§ 13b UStG) auf be-

stimmte Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen - Überarbei-
tung insbesondere von Abschnitt 13b.1 Abs. 22j und 22k UStAE 

BEZUG  BMF-Schreiben vom 5. August 2011 
- IV D 3 - S 7279/11/10001, DOK: 2011/0626492 -; 
Ergebnis zu TOP 11 der USt IV/11 vom 20. bis 22. September  

GZ  IV D 3 - S 7279/11/10001-02 
DOK  2011/0758614 

 
  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Die bisherige Verwaltungsregelung in Abschnitt 13b.1 Absatz 22j und 22k UStAE zur An-

wendung der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers auf Lieferungen von integrier-

ten Schaltkreisen (§ 13b Absatz 2 Nummer 10 und Absatz 5 Satz 1 UStG) führt in der Praxis 

zu Anwendungsproblemen. Diese sollen durch nachfolgende Regelungen beseitigt werden. 

Außerdem wird eine Klarstellung bei der Anwendung der Steuerschuldnerschaft des Leis-

tungsempfängers auf Lieferungen von Mobilfunkgeräten in Abschnitt 13b.1 Abs. 22i UStAE 

aufgenommen.  

 

I. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 

 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder wird Abschnitt 13b.1 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses vom 1. Oktober 2010 

(BStBl I S. 846), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 31. August 2011  

- IV D 2 - S 7109/09/10001 (2011/0659452) - (BStBl I S. xxx) geändert worden ist, wie folgt 

geändert: 
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1. Absatz 22i Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Hiervon werden insbesondere alle Geräte erfasst, mit denen Telekommunikations-
leistungen in Form von Sprachübertragung über drahtlose Mobilfunk-Netzwerke in 
Anspruch genommen werden können, z.B. Telefone zur Verwendung in beliebigen 
drahtlosen Mobilfunk-Netzwerken (insbesondere für den zellularen Mobilfunk - Mo-
biltelefone - und Satellitentelefone); hierzu gehören nicht CB-Funkgeräte und Wal-
kie-Talkies“. 

2. Absatz 22j wird wie folgt gefasst: 
„(22j)  1Ein integrierter Schaltkreis ist eine auf einem einzelnen (Halbleiter-)Sub-

strat (sog. Chip) untergebrachte elektronische Schaltung (elektronische Bauelemente 
mit Verdrahtung). 2Zu den integrierten Schaltkreisen zählen insbesondere Mikropro-
zessoren und CPUs (Central Processing Unit, Hauptprozessor einer elektronischen 
Rechenanlage). 3Die Lieferungen dieser Gegenstände fallen unter die Umsätze im 
Sinne von § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG (vgl. Absatz 2 Nr. 12), sofern sie (noch) nicht in 
einen zur Lieferung auf der Einzelhandelsstufe geeigneten Gegenstand (Endprodukt) 
eingebaut wurden; ein Gegenstand ist für die Lieferung auf der Einzelhandelsstufe 
insbesondere dann geeignet, wenn er ohne weitere Be- oder Verarbeitung an einen 
Endverbraucher geliefert werden kann. 4Die Voraussetzungen des Satzes 3 erster 
Halbsatz sind immer dann erfüllt, wenn integrierte Schaltkreise unverbaut an Unter-
nehmer geliefert werden; dies gilt auch dann, wenn unverbaute integrierte Schalt-
kreise auch an Letztverbraucher abgegeben werden können. 5Wird ein integrierter 
Schaltkreis in einen anderen Gegenstand eingebaut oder verbaut, handelt es sich bei 
dem weiter gelieferten Wirtschaftsgut nicht mehr um einen integrierten Schaltkreis; 
in diesem Fall ist es unbeachtlich, ob der weiter gelieferte Gegenstand ein Endpro-
dukt ist und auf der Einzelhandelsstufe gehandelt werden kann.  

Be i sp i e l :  
1Der in Halle ansässige Chiphersteller C liefert dem in Erfurt ansässigen Compu-
terhändler A CPUs zu einem Preis von insgesamt 20 000 €. 2Diese werden von C 
an A unverbaut, d. h. ohne Einarbeitung in ein Endprodukt, übergeben. 3A baut 
einen Teil der CPUs in Computer ein und bietet den Rest in seinem Geschäft zum 
Einzelverkauf an. 4Im Anschluss liefert A unverbaute CPUs in seinem Geschäft 
an den Unternehmer U für insgesamt 6 000 €. 5Außerdem liefert er Computer mit 
den eingebauten CPUs an den Einzelhändler E für insgesamt 7 000 €. 
6A schuldet als Leistungsempfänger der Lieferung des C die Umsatzsteuer nach 
§ 13b Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 10 UStG, weil es sich insgesamt 
um die Lieferung unverbauter integrierter Schaltkreise handelt; auf die spätere 
Verwendung durch A kommt es nicht an. 
7Für die sich anschließende Lieferung der CPUs von A an U schuldet U als Leis-
tungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit 
Abs. 2 Nr. 10 UStG, weil es sich insgesamt um die Lieferung unverbauter integ-
rierter Schaltkreise handelt; auf die spätere Verwendung durch U kommt es 
nicht an. 
8Für die Lieferung der Computer mit den eingebauten CPUs von A an E schuldet 
A als leistender Unternehmer die Umsatzsteuer (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG), weil 
Liefergegenstand nicht mehr integrierte Schaltkreise, sondern Computer sind. 

6Aus Vereinfachungsgründen können bei der Abgrenzung die Gegenstände als inte-
grierte Schaltkreise angesehen werden, die unter die Unterposition 8542 31 90 des 
Zolltarifs fallen, dies sind insbesondere monolithische und hybride elektronische in-
tegrierte Schaltungen mit in großer Dichte angeordneten und als eine Einheit anzuse-
henden passiven und aktiven Bauelementen, die sich als Prozessoren bzw. Steuer- 
und Kontrollschaltungen darstellen.  
7Die Lieferungen folgender Gegenstände fallen beispielsweise nicht unter die in § 13b 
Abs. 2 Nr. 10 UStG genannten Umsätze, auch wenn sie elektronische Komponenten 
im Sinne der Sätze 1 und 2 enthalten: 
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1. Antennen; 
2. elektrotechnische Filter; 
3. Induktivitäten (passive elektrische oder elektronische Bauelemente mit festem  

oder einstellbarem Induktivitätswert); 
4. Kondensatoren; 
5. Sensoren (Fühler). 
8Als verbaute integrierte Schaltkreise im Sinne des Satzes 5 sind insbesondere die fol-
genden Gegenstände anzusehen, bei denen der einzelne integrierte Schaltkreis bereits 
mit anderen Bauteilen verbunden wurde: 
1. Platinen, die mit integrierten Schaltkreisen und ggf. mit verschiedenen anderen 

Bauelementen bestückt sind; 
2. Bauteile, in denen mehrere integrierte Schaltkreise zusammengefasst sind; 
3. zusammengesetzte elektronische Schaltungen; 
4. Platinen, in die integrierte Schaltkreise integriert sind (sog. Chips on board); 
5. Speicherkarten mit integrierten Schaltungen (sog. Smart Cards); 
6. Grafikkarten, Flashspeicherkarten, Schnittstellenkarten, Soundkarten, Memory-

Sticks. 
9Ebenfalls nicht unter § 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG fallen 
1. Verarbeitungseinheiten für automatische Datenverarbeitungsmaschinen, auch mit 

einer oder zwei der folgenden Arten von Einheiten in einem gemeinsamen Gehäu-
se: Speichereinheit, Eingabe- und Ausgabeeinheit (Unterposition 8471 50 00 des 
Zolltarifs); 

2. Baugruppen zusammengesetzter elektronischer Schaltungen für automatische Da-
tenverarbeitungsmaschinen oder für andere Maschinen der Position 8471 (Unter-
position 8473 30 20 des Zolltarifs); 

3. Teile und Zubehör für automatische Datenverarbeitungsmaschinen oder für ande-
re Maschinen der Position 8471 (Unterposition 8473 30 80 des Zolltarifs). 

3. Absatz 22k wird wie folgt gefasst: 
„(22k)  1Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen fallen 

nur unter die Regelung zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach 
§ 13b Abs. 2 Nr. 10 UStG, wenn der Leistungsempfänger ein Unternehmer ist und die 
Summe der für die steuerpflichtigen Lieferungen dieser Gegenstände in Rechnung zu 
stellenden Bemessungsgrundlagen mindestens 5 000 € beträgt. 2Abzustellen ist dabei 
auf alle im Rahmen eines zusammenhängenden wirtschaftlichen Vorgangs gelieferten 
Gegenstände der genannten Art. 3Als Anhaltspunkt für einen wirtschaftlichen Vor-
gang dient insbesondere die Bestellung, der Auftrag, der Vertrag oder der Rahmen-
Vertrag mit konkretem Auftragsvolumen. 4Lieferungen bilden stets einen einheitli-
chen wirtschaftlichen Vorgang, wenn sie im Rahmen eines einzigen Erfüllungsge-
schäfts ausgeführt werden, auch wenn hierüber mehrere Aufträge vorliegen oder 
mehrere Rechnungen ausgestellt werden.  

Be i sp i e l :  
1Der in Stuttgart ansässige Großhändler G bestellt am 1. 7. 01 bei dem in Mün-
chen ansässigen Handyhersteller H 900 Mobilfunkgeräte zu einem Preis von ins-
gesamt 45 000 €. 2Vereinbarungsgemäß liefert H die Mobilfunkgeräte in zehn 
Tranchen mit je 90 Stück zu je 4 500 € an G aus. 
3Die zehn Tranchen Mobilfunkgeräte stellen einen zusammenhängenden wirt-
schaftlichen Vorgang dar, denn die Lieferung der Geräte erfolgte auf der Grund-
lage einer Bestellung über die Gesamtmenge von 900 Stück. 4G schuldet daher als 
Leistungsempfänger die Umsatzsteuer für diese zusammenhängenden Lieferun-
gen (§ 13b Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 10 UStG). 
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5Keine Lieferungen im Rahmen eines zusammenhängenden wirtschaftlichen Vor-
gangs liegen in folgenden Fällen vor: 
1. Lieferungen aus einem Konsignationslager, das der liefernde Unternehmer in den 

Räumlichkeiten des Abnehmers unterhält, wenn der Abnehmer Mobilfunkgeräte 
oder integrierte Schaltkreise jederzeit in beliebiger Menge entnehmen kann; 

2. Lieferungen auf Grund eines Rahmenvertrags, in dem lediglich Lieferkonditionen 
und Preise der zu liefernden Gegenstände, nicht aber deren Menge festgelegt wird; 

3. Lieferungen im Rahmen einer dauerhaften Geschäftsbeziehung, bei denen Aufträ-
ge – ggf. mehrmals täglich – schriftlich, per Telefon, per Telefax oder auf elektro-
nischem Weg erteilt werden, die zu liefernden Gegenstände ggf. auch zusammen 
ausgeliefert werden, es sich aber bei den Lieferungen um voneinander unabhängi-
ge Erfüllungsgeschäfte handelt. 

6Bei der Anwendung des Satzes 1 bleiben nachträgliche Entgeltminderungen für die 
Beurteilung der Betragsgrenze von 5 000 € unberücksichtigt; dies gilt auch für nach-
trägliche Teilrückabwicklungen. 
7Ist auf Grund der vertraglichen Vereinbarungen nicht absehbar oder erkennbar, ob 
die Betragsgrenze von 5 000 € für Lieferungen erreicht oder überschritten wird, wird 
es aus Vereinfachungsgründen nicht beanstandet, wenn die Steuerschuldnerschaft 
des Leistungsempfängers nach § 13b Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 5 Satz 1 UStG angewen-
det wird, sofern sich beide Vertragspartner über die Anwendung von § 13b UStG ei-
nig waren und der Umsatz vom Leistungsempfänger in zutreffender Höhe versteuert 
wird. 8Dies gilt auch dann, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Betrags-
grenze von 5 000 € nicht überschritten wird.“ 

4. Absatz 52 Satz 6 wird wie folgt gefasst: 

„6Zum Übergang auf die Anwendung der Erweiterung des § 13b UStG ab 1. 7. 2011 
auf bestimmte Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen vgl. 
Teil II des BMF-Schreiben vom 24. 6. 2011, BStBl I S. 687, und Teil II des BMF-
Schreibens vom 22. 9. 2011, BStBl I S. xxx.“ 

 

Diese Regelungen sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 30. Juni 2011 ausgeführt 

werden. 

 

II. Übergangsregelung für Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen 

 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder gilt beim Übergang auf die Anwendung der Erweiterung des § 13b UStG ab 1. Juli 

2011 auf bestimmte Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen Fol-

gendes: 

 

Bei Lieferungen von Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen im Sinne des § 13b 

Absatz 2 Nummer 10 UStG, die zwischen dem 1. Juli 2011 und dem 30. September 2011 

ausgeführt werden, ist es beim leistenden Unternehmer und beim Leistungsempfänger nicht 

zu beanstanden, wenn die Vertragspartner einvernehmlich noch von der Steuerschuldner-

schaft des leistenden Unternehmers nach § 13a Absatz 1 Nummer 1 UStG ausgegangen sind. 

Voraussetzung hierfür ist, dass der Umsatz vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe 

versteuert wird. 
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dem 30. Juni 2011 und vor dem 1. Oktober 2011 vereinnahmt wird und die Leistung erst nach 

der Vereinnahmung des Entgelts oder von Teilen des Entgelts ausgeführt wird. Teil II Num-

mer 1 des BMF-Schreiben vom 24. Juni 2011, BStBl I S. 687, gilt entsprechend. 

 

Teil II des vorgenannten BMF-Schreibens vom 24. Juni 2011 bleibt unberührt. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht und steht ab sofort für eine 

Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen 

(http://www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Wirtschaft und Verwaltung -

 Steuern - Veröffentlichungen zu Steuerarten - Umsatzsteuer - Umsatzsteuer-Anwendungs-

erlass zum Herunterladen bereit. 

 

Im Auftrag 

Himsel  

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 
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